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Leitsätze des Beschlusses

Vorläufiger Rechtsschutz — Aussetzung des Vollzugs — Einstweilige Anordnungen —
Dem Präsidenten durch Artikel 105 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts eingeräumte
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Entscheidung der Kommission beantragt wurden, durch die einstweilige Maßnahmen nach
der Verordnung Nr. 17 erlassen wurden — Unbeachtlich
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Artikel 105 § 2 der Verfahrensordnung des
Gerichts gestattet dem Richter der einst
weiligen Anordnung, einstweilige Anord
nungen zu erlassen, wenn dies erforderlich
ist, damit er genügend Zeit hat, sich hin
reichend zu informieren, um über einen
komplexen tatsächlichen oder rechtlichen
Sachverhalt entscheiden zu können, der
durch den ihm vorliegenden Antrag aufge
worfen wird, oder wenn es im Interesse
einer geordneten Rechtspflege wünschens
wert ist, dass der Status quo bis zur Ent
scheidung über den Antrag auf einstweilige
Anordnung aufrechterhalten wird. Der

durch diese Bestimmung gewährten Befug
nis muss nicht notwendig eine andere
Reichweite zugeschrieben werden, wenn
die Entscheidung, zu der eine einstweilige
Anordnung begehrt wird, darin besteht,
dass die Kommission bis zur Beendigung
des Verfahrens nach der Verordnung Nr. 17
wegen einer möglichen Verletzung des ge
meinschaftlichen Wettbewerbsrechts einst
weilige Maßnahmen erlassen hat.

(vgl. Randnr. 20)
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